
.ANlAG~
 

Jobcenter Arbeitsgemeinschaft Magdeburg GmbH Vorlagen-Nr.:
 
(ARGE MD)
 
Die Gesellschafterversammlung 02/2010
 

Bereich: Aktenzeichen: Beratungsfolge: 

Arbeitsgemein- 11- 5010 Nicht öffentliche Beratung 
schaften 

Datum: Verfasserl Einreicher: 

21.08.2010 Agentur fOr Arbeit Magdeburg 

Beratungsgegensta nd (Bezeichnung): 

Auflösung der GmbH 

Beschlussvorschlag : 

Nach dem derzeitigen Gesetzesentwurf zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung 
fOr Arbeitsuchende, ist eine Arbeitsgemeinschaft als GmbH ab 01.01.2010 nicht mehr vorgesehen. 
Eine Überführung in die gemeinsame Einrichtung, zumindest für das Jahr 2011, ist nach derzeitigem 
Stand des Gesetzesentwurfes die einzig mögliche Vorgehensweise. 

Die Gesellschafter beschließen daher die Auflösung der GmbH mit Wirkung für den 01.01.2011. 

Beratungsergebnis: 
Einstimmig Ja Nein IZurOckvelWiesen 

'-i...../ ~.........
 

Finanzielle Auswirkunoen keine 
FOr die Agentur für Arbeit Magdeburg keine 
Für die Landeshauptstadt Magdeburg keine 

Sachverhalt fBearUnduna}: 

Bisher ergab sich die Rechtsgrundlage zur Führung einer Arbeitsgemeinschaft. auch als GmbH. aus 
§ 44b Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch - Zweites Buch (SGS 11). Durch die Entscheidung des Bundes~ 
verfassungsgerichtes vom 20.12.2007 sind alle Formen von Arbeitsgemeinschaften als unvereinbar 
mit dem Grundgesetz erklärt worden und lediglich Obergangsweise bis zum 31.12.2010 nach an
wendbar. . 

Die neue Formulierung in § 44b SGB 11 sieht keine privatrechtliche Regelung für eine gemeinsame 
Einrichtung vor. Vielmehr wird die Qemeinsame Einrichtung durch das Gesetz selbst errichtet. 



AlJsweislich der GesetzesbegrOndung .zu § 44b Abs. 18GB 11 handelt es sich bei der gemeins<;lmen 
Einrict'l~llng um eiDe Mischbehördeaus Bundes~ und Landesbehörde..Nach Art. 3 des Gesetzesent
wurfes zur WeiterentWicJ(fung derOtganisation der Grundsicherung f(lr Arbeitsuchende(BR Ors. 
226/10) tritt der neue § 44b 5GB lIam Ot01.2Q11 in Kraft. . . 

"." . 

, Das heißt, alle bisherigen ArbeitsgemeinsChaften sind ab 01.01.2011 in gemeinsame Ei1'lrichtl.lngen zu 
• OberfOhren.unabhangig davonjwelche Rechtsfonn sie haben.· . 

Der ErrlchtungS"IJndAufgabenwahrn~hll\ung$vertragderJobcenterA~GEMagde6urs.'(3mbH epdet 
gemäß§ 15Abs;, 2de$SQlbeti a0l31.12.2()10,Paaufgrund derGe$~tz.eslage dieserntchtverläogert 

,werdenkann;. bestehl ror· dis' Vertragspartlier LalJdeshalJptsta<JtMagdeburgund AgenturtqrArbeit 
. Magdeburg die Pflicht zur Auflösung der ArbeitsQemeinschaft InFprm der Gmt:>tigem; § 1~ Ap$,5 

qssErrichtungs.. und.AufgabenObertra9un9sverfra9.eS~ 

Dle'Au~ösung der Gmbfl miJssnach §6Abs. 2 Satz 2 des Gesellschaffsvertrags dIJrcheiristlinmlgen· . 
Beschluss·erfol$eo. . 
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Jobcenter Arbeitsgemeinschaft Magdeburg GmbH 

Verfahrensweise - zunächst Kooperationsvereinbarung für das Jahr 
2011 - vorbereitet 

5.2� Handlungsbedarfe, Schlussfolgerungen ARGE 
BE: Frau Rosam {Tischvorlage) 

die Tischvorlage wurde erläutert und ergänzt durch aktuell 
(Klausurtagung Weimar) abgeleitete Handlungsbedarfe 
die Tischvorlage wurde zur Kenntnis genommen, eine Bewertung! 
Mitteilung zur Auffassung der Gesellschafter wird zu einem späteren 
Zeitpunkt erfolgen 
die Geschäftsführung spricht sich im Rückblick auf die erfolgreiche 
Arbeit der ARGE MD sowie insbesondere hinsichtlich der neuen 
gesetzlichen RahmenbedingungenfOr die Betreuung der Kunden 
und der besseren Möglichkeiten zur vertraglichen Gestaltung der . 
Zusammenarbeit derTräger auch fOr eine künftige Zusammenarbeit 
in einer gemeinsamen Einrichtung aus 

5.3� Jj~'i.Pijiij~~'P2/2Ql:Q .Auflösung der GmbH" (eingereicht durch AA MD) Anlage 2 
Der Gesellschafter AA MD kann einer Weiterführung der GmbH im Jahr 
2011 nicht zustimmen. Der Gesellschafter LH MD schließt sich an. 
Der vorliegende Beschluss wird somit einstimmig bestätigt. 
Hinweis nach Abstimmung der Gesellschafter: 
.Beschluss gilt vorbehaltlich der Zustimmung des Stadtrates 




